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Schlagwörter BauR Graphische 
Erläuterungen 

PBG Andere 
Erlasse 

     
K     

Kehrichtbeseitigung   § 74  
Kleinbauten Art. 26 

Art. 30 
Ziff. 1   

Kniestock Seite 2    
Komturei Art. 12 f.    
Kontrollen   § 99 21 PBV 
Kulturobjekte Art. 25   § 10 NHG TG 

     
L     

Lagerplätze   § 85  
Landfläche, anrechenbare  Ziff. 8  § 11 PBV 
Landumlegung   §§ 39 ff.  
Landwirtschaftliche Betriebe Art. 6 f. 

Art. 15 
   

Landwirtschaftszone Art. 15  § 13 Art. 16 RPG 
Lärmimmissionen Seite 2, 

Art. 29 
  LSV 

Luftreinhaltung    LRV 
Lukarnen Art. 34    
     
M     

Mastbetriebe Art. 15  § 65  
Materialien Art. 31 ff. 

Art. 15 
   

Mauern Art. 30    
Meldepflicht Art. 42   § 21 PBV 
Modelle    § 18 PBV 
     
     
     
N     

Nachbarn (Berücksichtigung) Art. 6 
Art. 8 
Art. 10 
Art. 30 
 Seite 2 

   

Naturobjekte Art. 14 
Art. 16 

  § 10 NHG TG 

Naturschutzzone Art. 16  § 13 § 10 NHG TG 
Näherbaurecht   § 65  
Nebenbauten Art. 26 Ziff. 1   
Nichtbauzone Art. 15 ff.  §13 Art. 16 RPG 
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Schlagwörter BauR Graphische 
Erläuterungen 

PBG Andere 
Erlasse 

     
O     

Ortsbild Art. 6 
Art. 31 ff. 

   

Ortsbildschutzzone, überlagernde Art. 21    
Öff. Einrichtungen auf Privatgrund   § 83  
Öffentlicher Grund, Inanspruchnahme Art. 43    
     
P     

Parkierungsflächen Art. 38 f. 
Art. 30 

 §§ 72+73  

Planauflage   §§ 29-33  
Planungszonen   §§ 25-28  
     
Q     

Quergiebel Art. 34 Ziff. 3   
     
R     

Reklameanlagen   § 86  
Richtplanung   §§ 10+11 § 2 PBV 
Riegelkonstruktion Art. 33    
     
S     

Schallschutz    § 32, 33 LSV 
Schleppgauben Art. 34    
Schützenswerte Bauten Art. 25   § 10 NHG TG 
Sicherheit Art. 43  §§ 75-78  
Sonderbauzone für Holzverarbeitung Art. 10    
Sonderbauzone Komturei Art. 12    
Sonderbauzone Tanklager Art. 11    
Spielplätze   §§ 70 + 71  
Stichwortverzeichnis Anhang    
Strafen Art. 44  §§ 100 + 

105 
 

Strassenabstand  4  § 43-47 StrWG 
     
T     

Terraingestaltung Art. 35  § 69 § 22 FlG 
Trauflinie Art. 34    
Treppenaufgang  Ziff. 2  §§ 5 f. PBV 
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Schlagwörter BauR Graphische 
Erläuterungen 

PBG Andere 
Erlasse 

     
U     

Ufergehölze Art. 22  § 63 WaldG 
Umgebungsgestaltung Art. 35 ff.    
Umgebung (Rücksicht) Art. 14    
Unterirdische Bauten Art. 30  § 86  
     
V     

Verdichtete Bauweise Seite 2, 
Art. 27 

   

Visiere Art. 35 
Art. 41 

 § 88  

Vollzug Art. 44    
Vorbauten  Ziff. 2  §§ 5 f. PBV 
Vordach  Ziff. 2  §§ 5 f. PBV 
Vorgärten Art. 37    
     
W     

Wald Art. 22   WaldG + 
WaldV 

Waldabstand   § 15 § 7 BauV 
Wärmeschutz    § 16 EnV 
Weilerzonen Art. 7  § 13 Art. 33 RPG 
Werkleitungen   §§ 35, 58, 

83 
 

Wertvolle Bauten Art. 25   § 10 NHG TG 
Wohn- und Arbeitszonen Art. 5    
Wohnzonen Art. 4  § 13  

     
Z     

Zäune Art. 36   §§ 40 ff. StrWG 
Zerstörte Bauten   § 78  
Ziegel Art. 34    
Zone für öffentliche Bauten u. Anlagen Art. 9  § 13  
Zonenarten Art. 3 ff.  §§ 13 f.  
Zonenplanung Art. 2  §§ 12 + 13 § 2 RRV RPG 
Zonenüberlagerungen Art. 18 ff.  § 14  
Zonenvorschriften Art. 3 ff.    
Zufahrten Art. 39    
Zusammenbau   § 14  
Zweck der Planung Art. 1  § 1 Art. 3 RPG 
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2. Graphische Erläuterungen 

 

 

Nr.  Gegenstand  
 
Nr. 1 Kleinbauten  

Nr. 2  Vorbauten  

Nr. 3  Dachaufbauten in der Dorf- und Weilerzone  

Nr. 4 Grenzabstände 

Nr. 5 Gebäudelänge  

Nr. 6  Gebäudehöhe  

Nr. 7 Ausnützungsziffer und Bruttogeschossfläche  

Nr. 8  Anrechenbare Landfläche  
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1. Kleinbauten  

Art. 26 BauR 

Kleinbauten sind freistehende oder angebaute unbewohnte Nebenbauten von höchstens 40 m2 
Grundfläche mit einer max. Gebäudelänge von 8.0 m und einer max. Gebäudehöhe 3.5 m. 

 

 

1. freistehend       angebaut 

2. Gebäudehöhe / -länge 
  

max. 3.50 m 

3. Grundfläche von max. 40 m2 

max. 8.00 m 
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2. Vorbauten 

§ 5 PBV  

Vorbauten sind vorspringende Gebäudeteile von gesamthaft untergeordnetem Ausmass (z.B. 
Treppen zu Hauseingängen, Vordächer, offene Balkone, Kellerabgänge). 

§ 6 PBV 

Bestehende Bauten und Anlagen dürfen aussen nachisoliert werden, auch wenn dadurch der 
vorgeschriebene Abstand unterschritten wird. 

Den vorgeschriebenen Abstand dürfen Vorbauten auf höchstens 1/3 der Fassadenlänge um 
1.5 m und Dachgesimse auf der ganzen Länge um 1.0 m unterschreiten. 
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3. Dachaufbauten in der Dorf- und Weilerzone  

Art. 34 Abs. 4 und 5 BauR  
4 Dachaufbauten sind als Quergiebel, Giebellukarnen oder Schleppgauben auszubilden. Für 

Schleppgauben gilt eine max. Länge von 3 m und für Giebellukarnen eine solche von  
max. 1/6 der Gebäudelänge. Mehrere Dachaufbauten dürfen zusammen gesamthaft 1/3 der 
Gebäudelänge nicht überschreiten. 

5 Dacheinschnitte sind nicht zugelassen. Auf dem gleichen Dach ist jeweils nur eine Art von 
Dachaufbauten zulässig. Zwischen Dachaufbau und First muss mindestens ein Abstand von 
0.5 m eingehalten werden. 

 

 Quergiebel:  
0.5 m 

 

 

 

 Giebellukarne: 

 

 0.5 m 

 

 

 

 Schleppgaube: 

 

 0.5 m 
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4. Grenzabstände 

§ 4 PBV 

Der Grenzabstand legt die zulässige kürzeste Entfernung zwischen Fassade und Nachbargren-
zen fest. 
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Gebäudelänge 

G
eb

äu
d

eb
re

it
e 

Untergeordneter 
Gebäudeteil 

Flächenkleinstes 
Umfassungsrechteck 

5. Gebäudelänge 

§ 7 PBV 

Die Gebäudelänge wird an der längeren Seite des flächenkleinsten Rechtecks gemessen, 
welches das als Einheit auftretende Gebäude umfasst. Untergeordnete Gebäudeteile sind bei 
der Ermittlung der Gebäudelänge nicht zu berücksichtigen. 
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6. Gebäudehöhe 

§ 8 PBV 

Wird die Gebäudehöhe in Metern festgelegt, ist die maximale Höhendifferenz zwischen der 
Schnittlinie der Dachfläche mit der Fassadenfläche und in der Regel dem gewachsenen Terrain 
massgebend. Nicht berücksichtigt werden dabei Giebelflächen und gesamthaft untergeordnete 
Gebäudeteile. 
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7. Ausnützungsziffer und Bruttogeschossfläche  

§ 9 PBV 

Die Ausnützungsziffer ist die Verhältniszahl zwischen der anrechenbaren Bruttogeschossfläche 
und der anrechenbaren Landfläche. 

 

§ 10 PBV 

Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller ober- und unterirdischen Ge-
schossflächen einschliesslich der Mauer- und Wandquerschnitte. 

Erlaubt die geplante Gebäudehöhe den nachträglichen Einbau weiterer Geschosse, sind die 
entsprechenden Geschossflächen anzurechnen, wobei von einer durchschnittlichen Geschoss-
höhe von 3.0 m auszugehen ist. 

Nicht zur anrechenbaren Bruttogeschossfläche werden gerechnet: 

1. alle nicht dem Wohnen oder dem Gewerbe dienenden und hierfür nicht verwendbaren 
Flächen in Dachgeschossen mit lichter Höhe unter 1.5 m sowie zu Wohnungen gehö-
rende Keller-, Estrich-, Trocken- und Waschräume; 

2. Heiz-, Kohlen-, Tank- und Energiespeicherräume; 

3. Maschinenräume für Lift-, Ventilations- und Klimaanlagen; 

4. nicht gewerblichen Zwecken dienende Garagenflächen für Motorfahrzeuge, Velos, Kin-
derwagen usw.; 

5. Korridore, Treppen und Lifte, die überwiegend nicht anrechenbare Räume erschlies-
sen; 

6. offene Erdgeschosshallen und überdeckte, offene Dachterrassen; 

7. offene ein- und vorspringende Balkone; 

8. unterirdische Lagerflächen in Kellergeschossen für den eigenen Bedarf, welche zu Be-
trieben im selben Gebäude gehören; 

9. Flächen in Dachgeschossen von vor dem Inkrafttreten einer Nutzungsordnung mit Aus-
nützungsbeschränkung errichteten oder bewilligten Gebäuden, sofern dies das Bau-
reglement zulässt. 
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Garage 

 

tobegkut
Rechteck



Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen  
Baureglement – Anhang Seite 40 von 40 

BHAteam Ingenieure AG 8501 Frauenfeld 25.03.2010 
P:\5076 OP Tobel-Tägerschen\Projekt\8_ Baureglement\6_Schlussfassung\BR-5076-Genehmigung-Schlussfassung-mk.doc 

8. Anrechenbare Landfläche  

§ 11 PBV 

Als anrechenbare Landfläche gilt die Fläche der vom Baugesuch erfassten, baulich noch nicht 
ausgenützten Grundstücke oder Grundstücksteile der Bauzonen. 

Zur anrechenbaren Landfläche können hinzugenommen werden: 

1. noch nicht ausgenützte Flächen von in enger örtlicher Beziehung liegenden Grund-
stücken, sofern der Transfer im Grundbuch angemerkt wird und keine öffentlichen Inte-
ressen entgegenstehen; 

2. für die Änderung öffentlicher Verkehrsflächen abzutretende Flächen, sofern sich da-
durch die Ausnützung auf dem Baugrundstück um weniger als 10 % erhöht; 

3. die Hälfte der Grundfläche von Tiefgaragen für den eigenen Bedarf. 

Nicht zur anrechenbaren Landfläche werden Wald, öffentliche Gewässer und bestehende oder 
im Gestaltungsplan vorgesehene oder im Strassenprojekt enthaltene öffentliche Verkehrs-
flächen gerechnet. 
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